
wurde u. a. mit der Intensivierung der Cherry Partnerschaften und der Generierung 

neuer Leads entgegengesteuert, welche im Jahresverlauf größere Summen der vor-

handenen Lagerbestände abnehmen werden. Weitere Verbesserungen werden durch 

die Ausweitung der Produktionskapazitäten des ULP-Schalters erwartet, dessen 

Nachfrage im abgelaufenen Geschäftsjahr die Produktionskapazitäten überstieg, 

und der aufgrund seiner ultraflachen Bauweise durch einen vielseitigeren Einsatz, z. 

B. dem Einbau in high-end Office Notebooks, weitere und bisher nicht vorhandene 

Absatzpotenziale bietet.

Der Geschäftsbereich Gaming Devices wurde im 4. Quartal 2022 u.a. durch den 

Wechsel eines chinesischen Distributors negativ beeinflusst, was zu einer zeitlich 

vorweggenommenen Umsatzreduktion in Höhe von rund EUR 1,5 Mio. führte. Dieser 

Wechsel wurde im 1. Quartal 2023 abgeschlossen und führte zu einer in Folge zeitlich 

nachgelagerten Auswirkung auf den Quartalsumsatz aus dem Vorjahr. Durch das 

Projekt „Gaming Goes Global“ soll das Geschäft mit Gaming Devices, welches bislang 

stark auf den asiatischen Wirtschaftsraum beschränkt war, über alle Märkte Cher-

ry’s ausgerollt werden und i. V. mit der eCommerce-Strategie das Absatzvolumen 

deutlich steigern. 

Für das Geschäftsfeld PROFESSIONAL wird im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatz-

wachstum im einstelligen Prozentbereich bei einer leicht niedrigeren bereinigten 

EBITDA-Marge prognostiziert. 

Der Geschäftsbereich Peripherals war im abgelaufenen Geschäftsjahr der einzige 

Bereich des Unternehmens, der trotz der schwierigen Marktgegebenheiten wachsen 

konnte. Haupttreiber dafür war der Ausbau der eCommerce-Aktivitäten über Ama-

zon. Im Laufe des laufenden Jahres soll das eCommerce-Geschäft noch deutlich 

stärker ausgebaut werden, insbesondere in Europa aber auch den USA. Der Markt 

bietet für Cherry weiterhin sehr hohe Wachstumspotenziale, zumal der eigene 

Marktanteil noch gering, das existente Produktportfolio unstrittig relevant ist und viel 

Raum für Marktausdehnung bietet. Die Strukturen, um das Geschäft zukünftig skalie-

ren zu können, wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr in Europa bereits geschaffen.

Das Wachstum des Geschäftsbereichs Digital Health war in der 2. Jahreshälfte des 

abgelaufenen Geschäftsjahres etwas ins Stocken geraten. Hintergrund war im 

Wesentlichen eine steigende Kaufzurückhaltung aufgrund verschiedener, politisch 

bedingter Verzögerungen in der Telematik-Infrastruktur bei der Umsetzung neuer 

Fachanwendungen wie dem eRezept oder der elektronischen Patientenakte. Es wird 

erwartet, dass sich diese Verzögerungen im Jahresverlauf 2023 zunehmend lösen 

werden. Cherry verfügt im Vergleich zum Wettbewerb über eine starke Produktposi-

tionierung mit einer hohen installierten Basis und wird sein Produktportfolio durch 

die nahende Einführung des PinPad’s weiter ergänzen. Security Produkte werden ab 

dem 2. Quartal 2023 von dem Geschäftsbereich Peripherals auf Digital Health & 

Solutions neu zugeordnet.

6. SONSTIGE ANGABEN

6.1. Übernahmerechtliche Angaben (§ 289a, § 315 a Abs. 1 HGB)

1.  Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft setzt sich zum Bilanzstichtag 2022 wie 

folgt zusammen: Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 24.300.000,00. Es 

ist eingeteilt in 24.300.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag. 

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Die Rechte und 

Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, 

insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG. 

2.  Die Aktien der Gesellschaft, welche von den Mitgliedern des Vorstands direkt oder 

indirekt gehalten werden, unterlagen bis zum 29. Dezember 2022 einer Verkaufs-

beschränkung. Die Aktien der Gesellschaft, welche von dem Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats Marcel Stolk sowie dem Aufsichtsratsmitglied Steven M. Greenberg 

direkt oder indirekt gehalten werden, unterlagen bis zum 29. Juni 2022 einer Ver-

kaufsbeschränkung. Die Aktien der Gesellschaft, welche mit Valuta 17. Januar 

2023 an die Eigentümer der Xtrfy Gaming AB (Landskrona, Schweden) übertragen 

wurden, unterliegen bis zum 16. Januar 2025 einer Verkaufsbeschränkung. Wei-

tere Beschränkungen, welche die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien 

betreffen, sind dem Vorstand nicht bekannt. 

3.  Gemäß einer der Gesellschaft zugegangenen Stimmrechtsmitteilung vom 30. Juli 

2021 sowie internen, nicht veröffentlichungspflichtigen Meldungen einzelner 

Investoren an Cherry, besteht folgende direkte Beteiligung am Kapital, die 10 Pro-

zent der Stimmrechte überschreitet: Cherry TopCo S.à r.l. (Argand Partners Fund 

GP-GP, Ltd.): 30,79 %. 

4.  Es gibt keine Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 

verleihen. 
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5.  Stimmrechtskontrollen bezüglich der Aktien, die von Arbeitnehmern gehalten 

werden, bestehen nicht. 

6.  Die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands ist in §§ 84 und 85 

AktG und § 7 der Satzung der Cherry SE geregelt. Der Vorstand besteht aus einer 

oder aus mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder 

des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie 

einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. Die Bestellung von Vorstandsmit-

gliedern, der Abschluss der Anstellungsverträge und der Widerruf der Bestellung 

sowie die Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge erfolgen durch den 

Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann für den Vorstand eine Geschäftsordnung erlas-

sen. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von 

höchstens fünf (5) Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig.

7.  Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Juni 2021 ist der Vorstand 

ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10. Juni 2026 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

10.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Von der Ermächtigung 

kann einmal oder mehrmals in Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zur Grenze 

von EUR 10.000.000,00 Gebrauch gemacht werden. Den Aktionären steht grund-

sätzlich ein Bezugsrecht zu. Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen können die 

Aktien auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unterneh-

men im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

  Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2021 ist der Vorstand 

ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft bis zum 22. Juni 2026 mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats in Höhe von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung oder – falls einer dieser Werte geringer ist – des zum Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder des zum Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die 

Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck ausgeübt werden. Der 

Vorstand hat die Hauptversammlung jeweils über die Ausnutzung der Ermächtigung 

zu unterrichten, insbesondere über die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener 

Aktien, die Anzahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag des 

Grundkapitals, den Anteil am Grundkapital und den Gegenwert der Aktien. Am 9. Juni 

2022 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung dieser 

Ermächtigung, ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt („Aktienrückkaufprogramm 

2022“). Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 können in einem Zeitraum 

vom 13. Juni 2022 bis zum 30. Juni 2023 bis zu insgesamt 2.000.000 eigene Aktien 

(dies entspricht bis zu ca. 8,2 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft) zu 

einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal EUR 25,0 Mio. 

zurückgekauft werden. Zum Bilanzstichtag hat die Gesellschaft 907.117 eigene 

Aktien zurückgekauft (dies entspricht ca. 3,7 % des Grundkapitals der Gesellschaft).

  Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2021 ist das Grundkapital 

der Gesellschaft um bis zu EUR 10.000.000,00, eingeteilt in bis zu 10.000.000 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder 

Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung/Options-

ausübung Verpflichteten aus gegen Bareinlage oder Sacheinlage ausgegebenen 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente), die von 

der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesell-

schaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbe-

schluss vom 23. Juni 2021 bis zum 22. Juni 2026 ausgegeben oder garantiert wer-

den, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie 

zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/

Optionsausübung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz 

oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesell-

schaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit 

ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapi-

tal oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung einge-

setzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des 

vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 

Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zuläs-

sig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung 

neuer Aktien hiervon und von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichend, auch für ein 

bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. 

8.  Die Kreditverträge der Cherry SE enthalten keine Change-of-Control-Klauseln, die 

den Kreditgebern ein außerordentliches Kündigungsrecht einräumen. 

9.  Es gibt keine Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft mit den Mitgliedern 

des Vorstands oder mit Arbeitnehmern, die für den Fall einer Beschäftigungsbe-

endigung aufgrund eines Übernahmeangebots getroffen wurden.
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